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Anderungsantrag 
des Abgeordneten Wüppesahl 

zur zweiten Beratung des Entwurfs eines Gesetzes zur Strukturreform 
im Gesundheitswesen (Gesundheits-Reformgesetz — GRG) 
- Drucksachen 11/2237, 11/2493, 11/3320 -  

Der Bundestag wolle beschließen: 

In Artikel 1 § 120 wird folgender neuer Absatz 3 a eingefügt: 

„(3 a) Die Verträge sollen auch regeln, inwieweit die ambulante 
Behandlung in den Krankenhäusern erweitert werden kann, wel-
cher Personalbedarf für diese Ausweitung der ambulanten Be-
handlung erforderlich ist und welche Abrechnungsmodalitäten 
eingreifen. " 

Bonn, den 24. November 1988 

Wüppesahl 

Begründung 

Die Ausweitung der ambulanten Behandlung in den Krankenhäu-
sern führt zu einer deutlichen Senkung der Kosten, weil die Betten 
nur für wirklich notwendige Behandlungen belegt werden. Da-
durch wird die Wirtschaftlichkeit und Rentabilität der Kranken-
häuser erhöht, der Überkapazitätenabbau vorangetrieben. Die 
Ausweitung der ambulanten Behandlung führt zu einer Erhöhung 
der Sicherheit der Patienten, Verringerung der Risiken und best-
möglichen Betreuung bei Ausnutzung der bereits vorhandenen 
Instrumente und Einrichtungen. 




